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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

215. Genehmigungsverfahren der 
 Aurubis Stolberg GmbH & Co KG, 
 Zweifaller Straße 150, 52224 Stolberg (UVPG), 
 wesentliche Änderung der Anlage zum Gießen und 
 Schmelzen von NE-Metallen – Einsatz externer 
 Schrotte als Rohstoff –

Bezirksregierung Köln 
Az. 53.0015/16/3.8.1-16-Wu/Win

Köln, den 11. April 2016

Auf Grundlage des § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit 
öffentlich bekannt gegeben:

Die Aurubis Stolberg GmbH & Co KG, Zwei- 
faller Straße 150, 52224 Stolberg beantragt nach  
§ 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung ihrer Anlage 
zum Gießen und Schmelzen von NE-Metallen (Ziffer 
3.4.1 i. V. m Ziffer 3.8.1 des Anhangs 1 der Verordnung 
über Genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) 
in 52224 Stolberg, Zweifaller Straße 150, Gemarkung 
Stolberg, Flur 18, Flurstücke 88, 90 sowie Flur 47 
Flurstücke 1, 11, 12, 13, 94, 96.

Gegenstand des Genehmigungsantrages (Vorhaben) ist 
der Einsatz externer Schrotte als Rohstoffe.

Hierbei handelt es sich entsprechend Nr. 3.5.2 Spalte 2 
der Anlage 1 UVPG um ein UVP-pflichtiges Vorhaben. 
Diesbezüglich muss gemäß § 3c Satz 1 UVPG geprüft 
werden, ob das Vorhaben den in der Anlage 2 zum UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann.
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Diese Prüfung hat ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Auswirkungen nicht zu erwarten sind und somit eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Im Auftrag 
gez.  W i n k l e r

ABl. Reg. K 2016, S. 137

216. Genehmigungsverfahren der 
 RheinEnergie Biokraft 
Randkanal-Nord GmbH & Co. KG, Parkgürtel 24, 
 50823 Köln (UVPG), wesentliche Änderung der 
 Anlage zur Erzeugung von Biogas aus 
 Fermentation von Energiepflanzen 
 – Errichtung von einer zweiten 
 Verbrennungsmotoranlage –

Bezirksregierung Köln 
Az. 53.0008/16/1.15-16-Wu/Win

Köln, den 11. April 2016

Auf Grundlage des § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit 
öffentlich bekannt gegeben:

Die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH 
& Co. KG, Parkgürtel 24, 50823 Köln beantragt nach 
§ 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung ihrer Anlage 
zur Erzeugung von Biogas aus der Fermentation von 
Energiepflanzen mit einer Produktionskapazität von 
1,2 Million Normkubikmetern je Jahr Rohgas oder 
mehr (Ziffer 1.15 i. V. m Ziffer 1.2.2.2 des Anhangs 1 der 
Verordnung über Genehmigungsbedürftige Anlagen –  
4. BImSchV) in 50769 Köln, Straberger Weg 150, 
Gemarkung Worringen, Flur 36, Flurstücke 646, 647.

Antragsgegenstand ist im Wesentlichen die Errichtung 
und der Betrieb einer zweiten Verbrennungsmotoranlage 
zur Erzeugung von Strom und Warmwasser mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 1,2 MW sowie die 
Errichtung und der Betrieb einer weiteren Gaskühlung 
und zwei Aktivkohlefiltern.

Hierbei handelt es sich entsprechend Nr. 1.11.1.1  
i. V. m Ziffer 1.2.2.2 Spalte 2 der Anlage 1 UVPG um ein 
UVP-pflichtiges Vorhaben. Diesbezüglich muss gemäß  
§ 3c UVPG geprüft werden, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG 
genannten Schutzgüter haben kann.

Diese Prüfung hat ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Auswirkungen nicht zu erwarten sind und somit eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Im Auftrag 
gez.  W i n k l e r 

ABl. Reg. K 2016, S. 138

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
217. Bekanntmachung nach § 3a UVPG der 
 Bezirksregierung Arnsberg für die RWE Power AG 
  – Plangenehmigungsbescheid für den Gewässerausbau 
 auf der überhöhten Innenkippe des Tagebaus 
 Hambach für den Zeitraum 2015 bis 2020 –

Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 – Bergbau und Energie in NRW –  
Az. – 61.42.4-9-14-

Düren, im März 2016

Mit Schreiben vom 27. Februar 2007 – PBW-WG/
Wr – und Antragsergänzung vom 16. Juni 2014 – 
PEL-VP/.Mi – beantragt die RWE Power AG bei der 
Bezirksregierung Arnsberg Abt. 6 – Bergbau und Energie 
in NRW – im Rahmen der Wiedernutzbarmachung und 
Oberflächenentwässerung der überhöhten Innenkippe 
Tagebau Hambach (Zeitraum 2015 – 2020), die Erteilung 
einer Plangenehmigung gemäß § 68  Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) für den Ausbau eines Hauptgrabens als Gewässer.

Im vorliegenden Fall war eine Vorprüfung gemäß § 3c 
UVPG durchzuführen, bei der zu prüfen war, ob es sich 
um ein UVP-pflichtiges Vorhaben handelt.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stelle ich fest, dass für das 
beantragte Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht, weil 
durch den Gewässerausbau keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf eines der in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG 
genannten Schutzgüter zu erwarten sind.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

Im Auftrag 
gez.  W i n k e l s 

ABl. Reg. K 2016, S. 138

218. Tagesordnung für die 29. Sitzung der 
 Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
 Deutsch-Niederländischer Naturpark 
 Maas-Schwalm-Nette  
 am Mittwoch, den 20. April 2016 in Wassenberg

29.1 Eröffnung 

29.2 Niederschrift der 28. Sitzung vom 26.11.2015

29.3 Mitteilungen

 29.3.1  Liste der Mitglieder der 
Verbandsversammlung

 29.3.2  Übersicht der ein- und ausgegangenen 
Schriftstücke 

 29.3.3 Mündliche Mitteilungen

29.4 Jahresbericht 2015

29.5 Jahresabschluss 2015

29.6 Entlastung des Verbandsvorstandes
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29.7 Wahl eines niederländischen Vorsitzenden

29.8 Arbeitsplan und Haushalt 2017

29.9 Sachstand Projeke und Aqkuise

29.10 Sonstiges

gez. Drs. Leo  R e y r i n k 
Geschäftsführer Naturpark Maas-Schwalm-Nette 

ABl. Reg. K 2016, S. 138

219. Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Zum Zwecke der Kraftloserklärung werden die 
abhanden gekommenen Sparkassenbücher der Sparkasse 
Aachen zu folgenden Konten aufgeboten: Kontonummer 
3072113818, 3071199461, 346075757, 3071569887.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bis zum

23. Juni 2016

beim Vorstand der Sparkasse Aachen, Friedrich-Wilhelm-
Platz 1–4, 52062 Aachen, anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Aachen, den 23. März 2016

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 139

220. Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Kreissparkasse Heinsberg

Auf Antrag werden folgende Sparkassenbücher mit den 
Kontonummern 4212874145, 4212774444, 3400376509 
und 3421909601, ausgestellt von der Kreissparkasse 
Heinsberg, aufgeboten.

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden auf-
gefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorlage 
der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die 
Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Erkelenz, den 29. März 2016

Kreissparkasse Heinsberg 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 139

E Sonstige Mitteilungen

221. Liquidation 
 h i e r :  EFI-KompetenzTeam Köln e. V.

Der Verein EFI-KompetenzTeam Köln e. V. Ver-
einsregister, (VR 16293) AG Köln, ist entsprechend 
dem Beschluss der letzten Mitgliederversammlung am  
8. Dezember 2015 aufgelöst worden. 

Eventuelle Gläubiger werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche gegen den Verein anzumelden bzw. geltend zu 
machen.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 139

222. Liquidation 
 h i e r :  Freundeskreis Manfred Weil e. V., Bonn

Der Verein „Freundeskreis Manfred Weil e. V.“ mit Sitz 
in Bonn, (VR 9488) Amtsgericht Bonn, ist aufgelöst und 
befindet sich in Liquidation.

Zu den Liquidatoren wurden bestellt:

1. Frau Erika Coché

2. Herr Dr. Hans-Joachim Wißt

Die Gläubiger des Vereins – auch solche, die dem 
Verein bereits bekannt sind – werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche gegen den Verein bei einem der hiermit 
bekannt gemachten Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 139

223. Liquidation 
 h i e r :  Fetisch Gay Community NRW e. V., Köln

Der Verein „Fetish Gay Community NRW e. V. 
(FGCnrw) e. V.“, (VR 17831) Amtsgericht Köln mit 
dem Sitz in Köln ist aufgelöst. Die Gläubiger des Vereins 
werden aufgefordert, sich bei dem Verein zu melden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 139

224. Liquidation 
 h i e r :  Jugendreise Leichlingen e. V., Leichlingen

Der Verein „Jugendreise Leichlingen e. V.“, (VR 401214) 
Amtsgericht Köln, ist aufgelöst. Etwaige Gläubiger 
werden aufgefordert sich zu melden.

Der Liquidator 
ABl. Reg. K 2016, S. 139

225. Liquidation 
 h i e r :  Wendelinus Schülergarten e. V., Köln

Der Verein Wendelinus Schülergarten e. V., (VR 12311) 
AG Köln, mit Sitz in Köln wurde laut Mitgliederbeschluss 
vom 20. Januar 2016 aufgelöst. Etwaige Gläubiger werden 
aufgefordert, ihre Ansprüche bei den Liquidatoren 
(Volker Schmidt, Am Mediapark 8, 50670 Köln, Claudia 
Schwartmann, Auf dem Hügel 35, 50933 Köln, Sonja 
Kleinmann, Löwenzahnweg 32, 50859 Köln) anzumelden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 139
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Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 
eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 

Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.

226. Berichtigung zum Amtsblatt Nr. 10/2016 
 Amtlicher Teil, S. 103, lfde. Nr. 157

In der Veröffentlichung vom 14. März 2016

„Aufgebot von Sparkassenbüchern 
h i e r :  Kreissparkasse Heinsberg“

muss die als letzte aufgelistete Kontonummer richtig 
lauten:

3411139292.

Köln, den 29. Januar 2016

Bezirksregierung Köln 
 – Amtsblattstelle – 

ABl. Reg. K 2016, S. 140
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